
Anhang I zur Organisationsverordnung - Organigramm (siehe auch Art. 22 - 24 und Art. 35 - 37 der OgV)

Legende
UG Urnengemeinde

RPO Rechnungsprüfungsorgan

Gemeindepräsident/in

FV Finanzverwaltung
BV Bauverwaltung
BA Bildungsabteilung

8

*Der Gemeindeverwalter bzw. die Gemeindeverwalterin leitet die Gemeindeverwaltung in verwaltungsorganisatorischen und personellen Belangen als Ganzes 

mit Ausnahme der personellen Führung der Abteilungsleitung Bildung. Diese wird vom Ressortvorsteher bzw. der Ressortvorsteherin Bildung geführt.
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